
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Öffentliche Auslegung des  
Entwurfs zur Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 13.1 
„Reha-Nord“ der Stadt Beelitz, 

GT Beelitz-Heilstätten 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Beelitz beabsichtigt die Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 13.1 „Reha-
Nord“ im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB „Bebauungspläne 
der Innenentwicklung“.  
Der räumliche Geltungsbereich des Ent-
wurfs der Änderung des Bebauungs-
plans umfasst eine Teilfläche des Flur-
stücks 375 der Flur 2 in der Gemarkung 
Beelitz. Das Plangebiet besitzt eine Grö-
ße von ca. 24.750 m². 
Der Änderungsbereich bezieht sich auf 
das denkmalgeschützte Bestandsgebäu-
de und Baugebiet der historischen Män-
ner-Lungenheilstätte (Gebäude B 3). 
Mit einer neu gefassten textlichen Fest-
setzung werden die allgemein zulässi-
gen Nutzungsarten für dieses Baugebiet 
neu bestimmt. Die Vollgeschosszahl 
wird dem baulichen Bestand und der 
Definition der Brandenburgischen Bau-
ordnung folgend auf drei zulässige Ge-
schosse angepasst. Für das als Sonder-
gebiet „B 3“ neu bezeichnete Areal ver-
bleibt der Schwerpunkt der zulässigen 
Nutzungen weiterhin auf verschiedenen 
den Gesundheitspark Beelitz ergänzen-
den Funktionen.  
Der Entwurf der Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 13.1 „Reha-Nord“ der 
Stadt Beelitz in der Fassung vom Mai 
2021 (Planzeichnung mit Begründung) 
wird gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
öffentlich ausgelegt. Nach den Maßga-
ben des Baugesetzbuches wird im be-
schleunigten Verfahren von der Um-

weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 
von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB und von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, abgesehen.  
Die öffentliche Auslegung erfolgt vom 
01.07.2021 bis einschließlich 
02.08.2021 
im Rathaus der Stadt Beelitz, Berliner 
Straße 202, 14547 Beelitz, Oberge-
schoss gegenüber dem Zimmer 209 (Ort 
der Auslegung) während der Dienststun-
den Montag, Mittwoch, Donnerstag von 
8:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 
Uhr, Dienstag von 8:30 bis 12:00 Uhr 
und 13:00 bis 18:00 Uhr und Freitag 
von 8:30 bis 14:00 Uhr  
sowie nach telefonischer Vereinbarung 
unter (033204) 391 67. Auskünfte wer-
den in Zimmer 112 erteilt. 
Die Auslegungsunterlagen werden auch 
online unter www.geoportal-beelitz.de 
veröffentlicht. 
Sie haben die Möglichkeit, sich an der 
Planung zu beteiligen. Während der 
Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
zum Bebau-
ungsplanentwurf 
schriftlich oder 
während der 
Dienststunden 
zur Nieder-
schrift abgege-
ben werden. Die 
Stellungnahmen 
sind in die ab-
schließende 
Abwägung der 
öffentlichen und 
privaten Belan-
ge gegeneinan-
der und unterei-
nander einzube-
ziehen. Es wird 
darauf hinge-

wiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über die Satzung unberücksich-
tigt bleiben können.  
Schriftliche Stellungnahmen richten Sie 
bitte an Stadtverwaltung Beelitz, Bau-
amt, Berliner Straße 202, 14547 Beelitz 
oder per E-Mail an ohligschlae-
ger@beelitz.de.  
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 
Buchst. e DSGVO und dem Branden-
burgischen Datenschutzgesetz. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prü-
fung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt Informations-
pflichten bei der Erhebung von Daten 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), 
welches mit ausliegt. 
Beelitz, den 03.06.2021 
 
Bernhard Knuth 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung  
 

Erneute öffentliche Auslegung 
des Entwurfs 

der 3. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 2 A 

„Gewerbegebiet Beelitz-Süd“  
der Stadt Beelitz, OT Beelitz 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Beelitz hat in ihrer Sitzung am 21. 
Juli 2020 die Einleitung der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 2 A 
„Gewerbegebiet Beelitz-Süd“ im be-
schleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB „Bebauungspläne der Innenent-
wicklung“ beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Ent-
wurfs der 3. Änderung des Bebauungs-
plans umfasst die Flurstücke 447 und 
Teilflächen der Flurstücke 378 und 444 
der Flur 13 in der Gemarkung Beelitz. 
Das Plangebiet besitzt eine Größe von 
ca. 8.920 m². 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans 
soll die planungsrechtlichen Zulässig-
keitsvoraussetzungen für die Errichtung 
eines Baumarktes schaffen. Die Ände-
rung bezieht sich auf Flächen innerhalb 
des im privaten Eigentum befindlichen 
Gewerbezentrums. Die derzeitige 
rechtsverbindliche Ausweisung als In-
dustriegebiet im Sinne der BauNVO 
steht dem Planungsziel zur Errichtung 
eines Baumarkts entgegen. Aus diesem 
Grund soll für den Geltungsbereich die 
Änderung der Art der baulichen Nut-
zung von Industriegebiet zu Sonstigem 
Sondergebiet erfolgen. Damit wird das 
Sonstige Sondergebiet 
„Fachmarktzentrum“ um die Flächen 
des Geltungsbereichs der 3. Änderung 
erweitert, ohne dabei die zulässige Ver-
kaufsfläche zu erhöhen. 
 
Der Entwurf der 3. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 2 A „Gewerbegebiet 
Beelitz-Süd“, der im Oktober 2020 be-
reits öffentlich ausgelegen hat, ist hin-
sichtlich der textlichen Festsetzung zur 
Art der zulässigen baulichen Nutzung 
(textliche Festsetzung Nr. 1.2) geändert 
worden und wird deshalb in der Fassung 
vom Mai 2021 erneut 
öffentlich ausgelegt 
(Planzeichnung mit 
Begründung). Gemäß 
§ 4a Abs. 3 Satz 2 und 
3 BauGB wird be-
stimmt, dass Stellung-
nahmen nur zu der 
geänderten textlichen 
Festsetzung Nr.1.2 
abgegeben werden 
können und dass die 
Auslegungsfrist ver-
kürzt wird. Die textli-

che Festsetzung Nr. 1.2 der Entwurfs-
fassung Mai 2021 entspricht im Übrigen 
der derzeit gültigen Fassung des Bebau-
ungsplans; eine Änderung gegenüber 
der rechtsgültigen Ausweisung ist nicht 
weiter beabsichtigt. 
 
Nach den Maßgaben des Baugesetzbu-
ches wird im beschleunigten Verfahren 
von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 
2a BauGB und von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, abgesehen. In der Begründung 
der 3. Änderung werden die wesentli-
chen Auswirkungen der Planung auf 
Fach- und Umweltbelange beschrieben. 
Der Ergebnisbericht einer artenschutz-
fachlichen Prüfung zur 3. Änderung des 
Bebauungsplans (Stand Juli 2020) ist 
Bestandteil der öffentlichen Auslegung. 
 

Die erneute öffentliche Auslegung 
erfolgt gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 

BauGB  
in einem verkürzten Zeitraum vom 

01.07.2021 bis einschließlich 
16.07.2021 

 
im Rathaus der Stadt Beelitz, Berliner 
Straße 202, 14547 Beelitz, Oberge-
schoss gegenüber dem Zimmer 209 (Ort 
der Auslegung) während der Dienststun-
den 
 
Montag, Mittwoch, Donnerstag  von 
8:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 
Uhr, 
Dienstag von 8:30 bis 12:00 Uhr und 
13:00 bis 18:00 Uhr und 
Freitag von 8:30 bis 14:00 Uhr  
sowie nach telefonischer Vereinbarung 
unter (033204) 391 
67. Auskünfte werden 
in Zimmer 112 erteilt. 
 
Die Auslegungsunter-
lagen werden auch 
online unter 
www.geoportal-
beelitz.de veröffent-
licht. 
 
 
 

Sie haben die Möglichkeit, sich an der 
Planung zu beteiligen. Während der 
Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
zum Bebauungsplanentwurf schriftlich 
oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen sind in die abschließen-
de Abwägung der öffentlichen und pri-
vaten Belange gegeneinander und unter-
einander einzubeziehen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über die Satzung unbe-
rücksichtigt bleiben können.  
 
Schriftliche Stellungnahmen richten Sie 
bitte an Stadtverwaltung Beelitz, Bau-
amt, Berliner Straße 202, 14547 Beelitz 
oder per E-Mail an ohligschlae-
ger@beelitz.de.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 
Buchst. e DSGVO und dem Branden-
burgischen Datenschutzgesetz. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prü-
fung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt Informations-
pflichten bei der Erhebung von Daten 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), 
welches mit ausliegt. 
 
Beelitz, den 01.06.2021 
 
Bernhard Knuth 
Bürgermeister 

Lage 
Geltungsbereich 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/b-planverfahren/de/oeffauslegung/1-14/index.shtml#beteiligung
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Öffentliche Bekanntmachung 

Haushaltssatzung  

der Stadt Beelitz für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 
Auf Grund der §§ 67 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Brandenburg Teil I, Nr. 19, S. 286) in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung vom 30.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird 

 2021 2022 
1.    im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

ordentlichen Erträge auf  31.120.000 € 31.994.000 € 
ordentlichen Aufwendungen auf  32.612.500 €  32.945.600 € 

außerordentlichen Erträge auf 2.059.500 € 560.000 € 
außerordentlichen Aufwendungen auf      793.000 € 70.000 € 

2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen auf  54.690.500 € 42.887.000 € 
Auszahlungen auf  57.303.200 € 42.847.500 € 

festgesetzt. 
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf: 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  29.081.600 € 29.638.900 € 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.169.800 € 28.989.800 € 
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 22.708.900 €  8.248.100 € 
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   27.669.100 € 13.278.400 € 
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  2.900.000 € 5.000.000 € 
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit       464.300 € 579.300 € 
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven      0 € 0 € 
Auszahlungen an Liquiditätsreserven      0 € 0 € 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird auf 7.900.000 € (davon 2.900.000 € in 2021 und 5.000.000 € in 2022) festgesetzt.  

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Inves-
titionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für 2021 auf 0 €, für 2022 auf 2.859.700 € und für 2023 bis 
2025 jeweils auf 10.000 € festgesetzt.  

§ 4 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für beide Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt: 
1.  Grundsteuer  für 2021  für 2022 

(a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

 (Grundsteuer A) 660 v. H.   660 v. H. 

(b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 375 v. H.   375 v. H. 

2.  Gewerbesteuer 306 v. H.   306 v. H. 
 

§ 5 

1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angese-
hen werden, wird auf 25.000,00 Euro festgesetzt.  

2.  Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt. 

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustim-
mung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 25.000,00 Euro festgesetzt. 

4.  Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: 

       a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000,00 Euro und 

  b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000,00 Euro 
festgesetzt. 

5.  Die vorstehenden Regelungen des § 5 gelten für 2021 und 2022. 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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§ 6 

Auf der Ebene der Produkte werden 
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 
gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV 
bilden Teilhaushalte ein Budget. Die 
Aufwendungen und Auszahlungen in-
nerhalb eines Budgets sind deckungsfä-
hig. Das Gleiche gilt budgetübergrei-
fend für Aufwendungen und Auszahlun-
gen, die sachlich zusammenhängen. 

Als eigene Deckungskreise werden ge-
mäß § 23 Abs. 2 KomHKV die Personal
- und Versorgungs-aufwendungen und 
die Abschreibungen festgelegt. Diese 
jeweiligen Deckungskreise sind gegen-
seitig deckungsfähig. Die Deckungsfä-
higkeit der zugehörigen Finanzkonten 
gilt entsprechend. 

Mehrerträge eines Budgets erhöhen die 
Ansätze für Aufwendungen des selben 
Budgets. Mehrerträge des Budgets 
"Allgemeine Finanzwirtschaft" erhöhen 
die Ansätze für Aufwendungen der an-
deren Budgets. Das Gleiche gilt für Ein-
zahlungen und Auszahlungen. Zah-
lungswirksame Aufwendungen eines 
Budgets sind einseitig deckungsfähig 
zugunsten von Investitionsauszahlun-
gen. Mehreinzahlungen berechtigen zu 
investiven Mehrauszahlungen. Die mit 
den vorstehenden Regelungen im Zu-
sammenhang stehenden Planabweichun-
gen gelten nicht als überplanmäßig oder 
zusätzlich.  

Die vorstehenden Regelungen des § 6 
gelten für 2021 und 2022. 

Beelitz, den 01.04.2021    
 
Bernhard Knuth 
Bürgermeister 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der 
Stadt Beelitz für die Haushaltsjahre 
2021 und 2022 - mit Genehmigung der 
Unteren Kommunalaufsichtsbehörde des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark vom 
21.05.2021 - wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung, der Haushalts-
plan und die dazugehörenden Anlagen 
können während der Dienstzeiten in der 
Kämmerei, Zimmer 212 der Stadtver-
waltung Beelitz, Berliner Str. 202 einge-
sehen werden. 
Beelitz, den 27.05.2021 
 
Bernhard Knuth 
Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 3) 

Öffentliche Bekanntmachung 
Beschlüsse der  

12. Stadtverordnetenversammlung 
am 01.06.2021 

 
1. Bestätigung der Tagesordnung des 
öffentlichen Teils der 12. Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung 
Beschlusstext: 153/12/2021  
Die Tagesordnung des öffentlichen 
Teils der 12. Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung wird ohne Änderungen 
bestätigt. 
Abstimmung: einstimmig angenommen 
 

2. Bestätigung der Niederschrift des 
öffentlichen Teils der 11. Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung 
Beschlusstext: 154/12/2021  
Die Niederschrift der 11. Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung wird 
ohne Änderungen bestätigt. 
Abstimmung: einstimmig angenommen 
 

3. Änderung des Beelitzer Stadtwap-
pens und der Flagge  
Beschlusstext: 155/12/2021  
Die Stadtverordnetenversammlung be-
schließt: 
1) Die Neuzeichnung des Beelitzer 

Stadtwappens, welches nach heral-
disch korrekten und historisch ver-
tretbaren Gesichtspunkten gestaltet 
wurde. Dabei wurden folgende Punk-
te berücksichtigt.  
a.  Die Zeichnung bzw. Verwendung 

eines Halbrund-Schildes ohne 
Mauerkrone, 

b.  Die Verwendung aller historisch 
begründeten Figuren wie Schlüs-
sel, Sichelmond und Adler, da 
diese auf die Entstehung des 
Wappens zurückgehen und über 
den zeitlichen Verlauf, das Bild 
des Beelitzer Wappens bis heute 

geprägt haben, 
c.  Die Gestaltung eines sauber kon-

turierten Adlers mit Kleestängeln, 
d.  Die Gestaltung gleichmäßiger 

Fänge mit einem Sichelmond 
proportional zum Schlüssel ana-
log dem Entwurf von Otto Hupp 
(im Buch Königreich Preussen, 
Wappen der Städte, Flecken und 
Dorfer, von 1896 und 1898). 

2) Die bisherige - aus zwei Streifen be-
stehende rot-weiße-Flagge wird 
dreistreifig - in den Farben rot-weiß-
rot - gestaltet. Das Wappen wird dann 
mit seinem Schildrand in die rot-weiß
-rote Flagge beiderseits hineingrei-
fen. Bei den Flaggen in rot-weiß-rot 
handelt es sich um einen Vorschlag 
des Landeshauptarchivs. Die zwei 
zusätzlich eingereichten Entwurfs-
skizzen in den Farben weiß-rot-weiß 
der Heraldiker Holstein und Salahor 
sind auf Genehmigungsfähigkeit zu 
prüfen. Sollte eine der beiden Ent-
wurfsskizzen in der Farbgebung weiß
-rot-weiß genehmigt werden, ent-
scheiden sich die Stadtverordneten 
für diese.  

3) Der Bürgermeister wird ermächtigt, 
die Neuzeichnung des Beelitzer 
Stadtwappens und den Entwurf der 
Flagge beim Brandenburgischen Lan-
deshauptarchiv zur Genehmigung 
einzureichen. 

Abstimmung: mehrheitlich zugestimmt 
 

4. Bebauungsplan "Sondergebiet Pho-
tovoltaikfreiflächenanlage "Mörtel", 
Stadt Beelitz, OT Wittbrietzen 
Beschlusstext: 156/12/2021  
Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Beelitz beschließt die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Sondergebiet Pho-
tovoltaikfreiflächenanlage „Mörtel““ 
gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 

Baugesetzbuch für das in der Anlage in 
einer Größe von ca. 52 ha dargestellte 
Gebiet in der Gemarkung Wittbrietzen. 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst 
diverse Flurstücke der Flur 8 der Ge-
markung Wittbrietzen (siehe Flurstücks-
liste). Im Rahmen der Bebauungs-
planaufstellung wird eine Umweltprü-
fung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchge-
führt und ein Umweltbericht gemäß § 2 
a BauGB erstellt. 
Ziel und Zweck des Bebauungsplans ist 
die Ausweisung eines Sondergebietes 
für die Nutzung regenerativer Energien, 
hier als Photovoltaikanlage auf einer 
Freifläche. 
Der Aufstellungsbeschluss über den 
Bebauungsplan „Sondergebiet Photo-
voltaikfreiflächenanlage „Mörtel“ Stadt 
Beelitz OT Wittbrietzen ist ortsüblich 
bekannt zu machen. 
Abstimmung: mehrheitlich zugestimmt 
 

5. Satzung zur Einbeziehung einzel-
ner Außenbereichsflächen in den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil 
(Ergänzungssatzung) "Potsdamer 
Straße", Stadt Beelitz, Ortsteil Fich-
tenwalde - Abwägung und Satzungs-
beschluss - Stand März 2021 
Beschlusstext: 157/12/2021  
1.  Die im Rahmen der Beteiligung der 

Öffentlichkeit und der Behörden so-
wie sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf 
der Satzung zur Einbeziehung einzel-
ner Außenbereichsflächen in den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil 
(Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 3 BauGB) „Potsdamer 
Straße“ mit Stand vom September 
2018 vorgebrachten Hinweise und 
Anregungen werden zur Kenntnis 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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über einen von außen erreichbaren 
Briefkasten verfügen.  
Kostenlose Exemplare für die Haus-
halte der Stadt, Einsicht in alte Aus-
gaben, Kopien, Kaufexemplare 
(1,00 Euro/Stück) und Abonne-
ments in der Stadtverwaltung, 
Hauptamt. Für nicht gelieferte Zei-
tungen kann nur Ersatz eines Ein-
zelexemplares im Rahmen der Auf-
lagenhöhe gefordert werden. Wei-
tergehende Ansprüche, insbesonde-
re auf Schadensersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen. Druck-
fehler und Irrtümer sind nicht aus-
geschlossen.  
 
Satz: C. Uschner,  
Druck: TASTOMAT GmbH 

genommen und gemäß dem der Be-
schlussvorlage beiliegenden Abwä-
gungsprotokoll abgewogen. Auf-
grund der Abwägung ist die Begrün-
dung des Bebauungsplans zu ergän-
zen. 

2.  Die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Beelitz beschließt die Sat-
zung zur Einbeziehung einzelner 
Außenbereichsflächen in den im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil 
(Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 3 BauGB) „Potsdamer 
Straße“, mit Stand vom März 2021 
gemäß § 10 BauGB zur Satzung. Die 
Begründung (mit Brutvogelzönose) 
wird gebilligt. Die Satzung ist beim 
Landkreis Potsdam-Mittelmark zur 
Genehmigung einzureichen. Die Ge-
nehmigung ist ortsüblich bekannt zu 
machen. 

Abstimmung: mehrheitlich zugestimmt 
 

6. Bebauungsplan "Wohnbebauung 
Trebbiner Straße", Stadt Beelitz, OT 
Beelitz - Abwägungsbeschluss 
Beschlusstext: 158/12/2021  
Die Auswertung der Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB und der Nachbargemeinden 
gem. § 2 Abs. 2 BauGB sowie der Stel-
lungnahmen der Öffentlichkeit im Rah-
men der Beteiligung nach § 3 Abs.  2 
BauGB werden zur Kenntnis genom-
men. Die Abwägungen werden be-
schlossen.  
Abstimmung: einstimmig angenommen 
 

7. Bebauungsplan "Wohnbebauung 
Trebbiner Straße", Stadt Beelitz, OT 
Beelitz - Städtebaulicher Vertrag und 
Satzungsbeschluss 
Beschlusstext: 159/12/2021  
Dem Abschluss des städtebaulichen 
Vertrags zum Bebauungsplan 
„Wohnbebauung Trebbiner Straße“ zwi-
schen der Stadt Beelitz und dem Vorha-
benträger wird zugestimmt.  
Die Stadtverordnetenversammlung be-
schließt den Bebauungsplan 
„Wohnbebauung Trebbiner Straße“ 
Stadt Beelitz, OT Beelitz, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und textli-
chen Festsetzungen (Teil B) gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung. Die Begrün-
dung zum Bebauungsplan wird gebil-
ligt. 
Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 

2 BauGB der höheren Verwaltungsbe-
hörde zur Genehmigung einzureichen.  
Satzungsbeschluss und Genehmigung 
sind ortsüblich bekannt zu machen. 
Abstimmung: einstimmig angenommen 
 

8. Beschluss zum Beitritt des Muse-
ums Wassermühle der Stadt Beelitz 
in die Mühlenvereinigung Berlin-
Brandenburg e.V. 
Beschlusstext: 160/12/2021  
Die Stadtverordnetenversammlung be-
schließt: 
1. Das Museum Wassermühle der Stadt 

Beelitz tritt der Mühlenvereinigung 
Berlin-Brandenburg e.V. unter Be-
zugnahme auf die beigefügte Satzung 
nebst Anlagen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als Mitglied bei. 

2.  Der Bürgermeister wird beauftragt, 
den entsprechenden Antrag auf Mit-
gliedschaft zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt an die Mühlenvereinigung 
zu richten.  

Abstimmung: einstimmig angenommen 
 
gez. Claudia Uschner 
SG Sitzungsdienst 

(Fortsetzung von Seite 4) 

Einwohnerstatistik 01. Mai bis 31. Mai 2021 der Stadt Beelitz 
(Stand: 04.06.2021) 

Orts- und Gemeinde-
teile 

An-
fangs-

bestand 

Gebur-
ten 

Sterbe-
fälle 

Zuzüge 
Umzü-

ge 
Wegzü-

ge 
End-
stand 

GT Birkhorst 46 0 0 0 0 0 46 

GT Beelitz-
Heilstätten 

679 1 0 0 0 4 676 

GT Kanin 152 0 0 0 0 0 152 

GT Klaistow 105 0 0 0 0 0 105 

GT Körzin 63 0 0 0 0 0 63 

GT Schönefeld 105 0 0 0 0 0 105 

OT Beelitz 5.787 0 3 8 5 6 5786 

OT Buchholz 406 0 0 0 0 0 406 

OT Busendorf 419 0 0 2 0 2 419 

OT Elsholz 343 0 0 0 0 0 343 

OT Fichtenwalde 3.075 1 1 6 0 4 3077 

OT Reesdorf 123 0 0 0 0 0 123 

OT Rieben 304 0 0 0 0 0 304 

OT Salzbrunn 130 0 0 3 0 0 133 

OT Schäpe 153 0 0 1 0 1 153 

OT Schlunkendorf 199 0 0 0 0 1 198 

OT Wittbrietzen 508 0 1 0 0 0 507 

OT Zauchwitz 245 0 0 0 0 0 245 

Gesamt               
Stadt Beelitz 

12.842 2 5 20 5 18 12.841 
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Stellenausschreibung 
Bei der Stadt Beelitz (ca. 12.886 Ein-
wohner) ist zum schnellstmöglichen 

Zeitpunkt die Stelle 
 

Öffentlichkeitsarbeit  
für die  

Landesgartenschau 
2022 
(m/w/d) 

 
befristet, bis zum 31.12.2022,  

zu besetzen. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst im We-
sentlichen folgende Bereiche: 
 

 Verfassen von Reden und Grußworten 
 Verarbeitung von Presseanfragen  

lokaler und regionaler Medien 
 Crossmediale Öffentlichkeitsarbeit,   

z. B. Verfassen von Pressemitteilun-
gen, Redaktion und Publikation von 
Veröffentlichungen 

 Redaktionelle Begleitung städtischer 
Publikationen 

 Organisation/Durchführung von Pres-
sekonferenzen und Informationsveran-
staltungen 

 Aufbau und Pflege von regionalen und 
überregionalen Medienkontakten 

 Betreuung des Internetauftritts sowie 
der Social-Media-Kanäle 

Wir erwarten: 
 

 ein abgeschlossenes Studium in Jour-
nalismus, Medien- oder Kommunika-
tionsmanagement, Crossmedia-
Redaktion, Public Relations oder ei-
ner vergleichbaren Fachrichtung 

 Gleichwertige Abschlüsse werden 
ebenfalls berücksichtigt, wenn eine 
dementsprechende Berufserfahrung 
gegeben ist 

 mehrjährige Erfahrung in der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit wäre wün-
schenswert 

 
Darüber hinaus wird maßgeblich be-
rücksichtigt: 
 

 ein ausgesprochenes Sprachgefühl in 
Wort und Schrift sowie die Fähigkeit, 
auch komplexe Themen im kommu-
nalen Bereich plausibel zu vermitteln 

 Kenntnisse über die Region bzw. eine 
regionale Verbundenheit wäre wün-
schenswert 

 ein hohes Maß an Belastbarkeit, Fle-
xibilität und Engagement 

 gute kommunikative Fähigkeiten, 
Empathie und Geschick im Umgang 
mit Menschen aller Ebenen und Funk-
tionen 

 Fähigkeit zu selbständigem und effizi-
entem Arbeiten 

 

Wir bieten: 
 

 einen interessanten Aufgabenbereich 
mit vielfältigen Gestaltungsmöglich-
keiten 

 Bezahlung nach TVöD 

 eine durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit von 40 Stunden 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten 

 
Informationen über unsere Stadt finden 
Sie im Internet unter www.beelitz.de. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann 
senden Sie Ihre aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen mit tabellarischem 
Lebenslauf, Beschäftigungsnachweisen, 
Zeugnisabschriften sowie Referenzen 
bis zum 16.07.2021 an die: 
 
Stadtverwaltung Beelitz 
Herrn Bernhard Knuth, Bürgermeister 
Berliner Straße 202 
14547 Beelitz. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Be-
werbung entstehen, nicht erstattet wer-
den. 
Die Rücksendung der Bewerbungsun-
terlagen erfolgt nur mit ausreichend 
frankiertem Rückumschlag. 

Freiwilliges Soziales 
Jahr bei Einrichtungen 

der Stadt Beelitz 
 

Mach mit, engagier dich im 
Freiwilligen Sozialen Jahr! 
 
Das Freiwillige Soziale Jahr oder kurz 
FSJ ist ein Bildungs- und Orientierungs-
jahr und kann dich bei der Wahl deines 
Traumberufes unterstützen. Außerdem 
ermöglicht das FSJ dir eine erste Tuch-
fühlung mit der Arbeitswelt und du 
kannst deine Vorstellung mit der Reali-
tät vergleichen. 
Ab sofort kannst du dich im FSJ in den 
Schulen und Kindertagesstätten der 
Stadt Beelitz bürgerschaftlich engagie-
ren. Die Stadt Beelitz und der Internati-
onale Bund Berlin-Brandenburg 
gGmbH Betrieb Brandenburg Nordwest 
haben dafür eine Kooperationsvereinba-
rung geschlossen und freuen sich auf 
deine Unterstützung in den städtischen 
Einrichtungen. 
Das FSJ kann für mindestens 6 und ma-
ximal 18 Monate geleistet werden. In 
der Regel dauert ein FSJ 12 Monate. 

Welche Vorteile bringt dir das FSJ? 
 

 einen dicken Pluspunkt im Lebenslauf 
(Freiwilligendienste können z.B. als 
Wartesemester zum Studium und als 
Praktikum anerkannt werden) 

 Kompetenzen ausbauen, erweitern 
und neue hinzugewinnen 

 Berufs- und Lebenserfahrung sam-
meln 

 Potentielle Ausbildungsbetriebe und 
Arbeitgeber kennenlernen 

 bürgerschaftliches Engagement zeigen 
und dort einen Einsatz leisten, wo 
Unterstützung gebraucht wird 

 Berufsorientierung, etwas neues oder 
anderes Ausprobieren 

 eigene Grenzen, Stärken und Ressour-
cen kennenlernen  

 andere Freiwillige kennenlernen und 
Kontakte knüpfen 

 

Was bieten wir dir: 
 

 ein monatliches Taschengeld 
 26 Tage Urlaub 
 25 kostenfreie Bildungstage im FSJ 
 Erfahrung in der Durchführung von 

Freiwilligendiensten 
 eine kompetente Anleitung und Be-

gleitung in den Einsatzstellen 
 eine pädagogische Begleitung und 

festen Ansprechpartner 
 die Zahlung der Sozialversicherungs-

beiträge und jede Menge Spaß 

 

Haben wir dein Interesse  
geweckt? 
 

Dann bewirb dich oder richte deine  
Fragen an: 
 
Stadt Beelitz 
Frau Rügen 
Berliner Straße 202  14547 Beelitz 
Tel.: 033204 391 48 
ruegen@beelitz.de 
 
Internationaler Bund Berlin-
Brandenburg gGmbH 
Betrieb Brandenburg Nordwest 
Frau Schnerch 
Johannisburger Anger 4 
14772 Brandenburg an der Havel 
Tel.: 03381 7304417 
barbara.schnerch@internationaler-
bund.de 

http://www.beelitz.de
mailto:ruegen@beelitz.de
mailto:barbara.schnerch@internationaler-bund.de
mailto:barbara.schnerch@internationaler-bund.de
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Öffentliche Bekanntmachung  
des Wasser- und Bodenver-

bands  
Nuthe-Nieplitz  

(Körperschaft des öffentlichen Rechts)  
 
In der Zeit vom Juni 2021 bis Februar 
2022 führen der Wasser- und Bodenver-
band Nuthe-Nieplitz und die von uns 
beauftragten Unternehmen Unterhal-
tungsarbeiten (Krautungen) an den Ge-
wässern innerhalb des Verbandsgebietes 
durch. Gemäß § 41 WHG und der §§ 84, 
97 und 98 BbgWG haben die Eigentü-
mer, Anlieger und Hinterlieger sowie 
Nutzungsberechtigten der Gewässer zu 
dulden, dass die Unterhal-
tungspflichtigen oder deren Beauftragte 
die Grundstücke betreten, befahren, vo-
rübergehend benutzen, Kraut und Aushub 
ablegen, auf den Grundstücken einebnen 
und aus ihnen bei Bedarf Bestandteile für 
die Unterhaltung entnehmen.  
Ganzjährig führt der Wasser- und Boden-
verband Nuthe-Nieplitz bei Erfordernis 
abflusssichernde Maß-nahmen durch und 
beseitigt auftretende Havarien.  
Im Sinne der Regelung des § 41 Abs. 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I Nr. 51 S. 2585 
v. 06.08.2009) in Verbindung mit § 84 
des Brandenburgischen Wassergesetzes 
(BbgWG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08.12.2004 (GVBl. 1/2005, 
Nr.5 S. 50) zuletzt geändert in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 02. März 

2012 (GVBl. 
1/12, Nr.20) 
kündigen wir die 
Durchführung 

der Unterhaltungsarbeiten und die damit 
verbundene vorübergehende Benutzung 
der Anliegergrundstü-cke an.  
Zudem sind alle Handlungen zu unterlas-
sen, die die Gewässerunterhaltung un-
möglich machen oder we-sentlich er-
schweren würden. Mit der Ankündigung 
der beabsichtigten Gewässerunterhal-
tungsmaßnah-men ergeht gleichzeitig 
gemäß § 41 Abs. 3 WHG für alle dul-
dungspflichtigen Personen im Sinne des 
§ 41 WHG die Verpflichtung, die Ufer-
grundstücke in einer erforderlichen Brei-
te von 5 m ab Böschungs-oberkante land-
einwärts so zu bewirtschaften, dass die 
Gewässerunterhaltung und die damit ver-
bunde-nen Begleitarbeiten, wie z. B. das 
Einebnen des Aushubes und Mähgutes 
nicht beeinträchtigt werden.  
Zuwiderhandlungen schließen einen 
Schadenersatzanspruch nach § 41 Abs. 4 
WHG in Verbindung mit § 254 BGB aus. 
Die Errichtung aller Anlagen (auch Zäu-
ne, feste Koppeln oder Gehölzpflanzun-
gen) in und an Gewässern oder den vor-
genannten Uferbereichen ist gemäß § 87 
Bbg Wassergesetz durch die Untere Was-
serbehörde des betreffenden Landkreises 
genehmigungspflichtig. Unabhängig da-
von dürfen solche Anlagen die Gewäs-
serunterhaltung nicht mehr erschweren, 
als es den Umständen nach unver-
meidbar ist. Zudem müssen Anlagen, die 

durch technische Maßnahmen der Ge-
wässer- oder Deichun-terhaltung beschä-
digt werden könnten (wie Grenzsteine, 
Rohrleitungsein- und -ausläufe, u. Ä.) 
mit einem Pfahl, mindestens 1,50 m über 
Geländeoberkante, gekennzeichnet wer-
den. Erhöhen sich die Kosten der Unter-
haltung, insbesondere weil ein Grund-
stück in seinem Bestand besonders gesi-
chert werden muss oder weil eine Anlage 
im oder am Gewässer oder Einleitungen 
die Unterhaltung erschweren, so hat der 
Eigentümer des Grundstücks oder der 
Anlage oder der Verursacher die Mehr-
kosten zu ersetzen. (§ 85 Bbg WG).  
Zur reibungslosen Durchführung der Ge-
wässerunterhaltungsmaßnahmen bitten 
wir um die Absicherung der notwendigen 
„Baufreiheit“ an den Gewässern und die 
Gewährleistung der ungehinderten Zu-
fahrt und Durchfahrt zur zeitweisen 
Grundstücksbenutzung durch die mit den 
Unterhaltungsmaßnahmen beauf-tragten 
Personen oder Dienstleistungsunterneh-
men.  
Zur Beantwortung von Fragen oder Ab-
stimmungen im Zusammenhang der an-
gezeigten Gewässerunter-haltung wenden 
Sie sich bitte an den Wasser- und Boden-
verband Nuthe-Nieplitz, Am Anger 13, 
14959 Trebbin OT Großbeuthen, Tele-
fon: 033731-13626, FAX: 033731-13628 
oder  
E-Mail: verwaltung@wbvnuthe.de.  
gez. Dr. Lars Kühne  
Geschäftsführer  

Öffentliche Bekanntmachung 
des Wasser- und Bodenverban-
des „Großer Havelländischer 

Hauptkanal - Havelkanal - Ha-
velseen“ 

In der Zeit vom 01.07.2021 bis zum 
28.02.2022 führen der Wasser- und Bo-
denverband „Großer Havelländischer 
Hauptkanal – Havelkanal - Havelseen“ 
und die von ihm beauftragten Unterneh-
men die planmäßigen Unterhaltungsar-
beiten an den Gewässern I. und II. Ord-
nung durch. 
Die geplanten Einzelzeiträume können 
sie den jeweiligen Tabellen des Gewäs-
serunterhaltungsplanes auf unserer home-
page unter https://www.wbv-nauen.de/
gup.html entnehmen. 
In wasserwirtschaftlichen Bedarfsfällen 
(zur Sicherung des Wasserabflusses oder 
der Hochwasservorsorge) muss die Ge-
wässerunterhaltung auch außerhalb dieser 
Zeit erfolgen. Im Sinne der Regelung des 
§ 84 Abs. 4 des Brandenburgischen Was-
sergesetzes (BbgWG) in Verbindung mit 
§ 41 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) kündigen wir die Durchführung 
der Unterhaltungsarbeiten und die damit 
verbundene vorübergehende Benutzung 
der Anliegergrundstücke an. 

Gemäß § 41 WHG und der 
§§ 84, 97 und 98 BbgWG, 
haben die Eigentümer, 
Anlieger und Hinterlieger 
sowie Nutzungsberechtig-

ten der Gewässer, Deiche 
und Vorländer zu dulden, 

dass die Unterhaltungspflichtigen oder 
deren Beauftragte die Grundstücke betre-
ten, befahren, vorübergehend benutzen, 
Kraut und Aushub ablegen, auf den 
Grundstücken einebnen und aus ihnen bei 
Bedarf Bestandteile für die Unterhaltung 
entnehmen. 
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung 
der Grundflächeneigentümer und -nutzer, 
die Uferbereiche als Gewässerschutz-
streifen so zu bewirtschaften, dass die 
Gewässerunterhaltung und -entwicklung 
nicht beeinträchtigt wird! Zuwiderhand-
lungen schließen einen Schadenersatzan-
spruch nach § 41 Abs. 4 WHG in Verbin-
dung mit § 254 BGB aus. 
Die Breite der Gewässerschutzstreifen 
(Uferbereiche) im Außenbereich beträgt 
bei Gewässern II. Ordnung 5,00 Meter 
und an Gewässern I. Ordnung 10,00 Me-
ter von der Böschungsoberkante landein-
wärts. 
In Vorbereitung dieser Unterhaltungs-
maßnahmen bitten wir alle Anlieger, die 

freie Zufahrt zum Gewässer zu gewäh-
ren, indem z.B. ortsveränderliche Kop-
pelzäune, Hochsitze etc. aus dem Unter-
haltungsstreifen heraus gesetzt werden. 
Die Errichtung aller Anlagen (auch Zäu-
ne oder Gehölzpflanzungen) in und an 
Gewässern oder den vorgenannten Ufer-
bereichen ist durch die untere Wasserbe-
hörde des betreffenden Landkreises bzw. 
der 
kreisfreien/ amtsfreien Städte genehmi-
gungspflichtig. Unabhängig davon müs-
sen Anlagen, die durch die Maßnahmen 
der Gewässerunterhaltung beschädigt 
werden könnten (wie Grenzsteine, Rohr-
leitungs- oder Dräneinläufe u. ä.) mit 
einem Pfahl, mindestens 1,50 Meter über 
Geländeoberkante, gekennzeichnet wer-
den. 
Zur Beantwortung von Fragen oder Ab-
stimmungen im Zusammenhang mit der 
angezeigten Gewässerunterhaltung wen-
den Sie sich bitte an den Wasser- und 
Bodenverband „Großer Havelländischer 
Hauptkanal – Havelkanal - Havelseen“, 
14641 Nauen, Am Schlangenhorst 23. 
Nauen, den 01.06.2021 
gez. Hacke 
Geschäftsführer 
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Stadt Beelitz 
 

Stadtverordnetenversammlung 
24.08.21 | 02.11.21 | 14.12.21 

Die Sitzungen finden zur Wahrung der 
Abstandsregeln während der Corona-
Pandemie im Tiedemannsaal, Clara-
Zetkin-Str. 16, 14547 Beelitz, statt. Be-
ginn jeweils um 18.30 Uhr. Änderungen 
sind nicht ausgeschlossen und werden in 
den Bekanntmachungskästen veröffent-
licht. 
 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft 
und Entwicklungsfragen 

08.09.21 | 17.11.21 
 
Ausschuss für Bau- und Raumord-
nung, Ordnung, Sicherheit und Ver-
kehr 

09.09.21 | 18.11.21 
 
Ausschuss für Soziales, Bildung und 
Kultur 

07.09.21 | 16.11.21  
 
Ausschuss für Umwelt, Energie und 
Nachhaltigkeit 

12.08.21 | 23.09.21 | 02.12.21 
 

Die Ausschusssitzungen finden jeweils 
um 18.30 Uhr im Ratssaal, Berliner 
Straße 202, 14547 Beelitz, statt. Ände-
rungen sind nicht ausgeschlossen und 
werden in den Bekanntmachungskästen 
veröffentlicht. 
 

Ortsteil Beelitz 
Ortsbeirat Beelitz 

18.08.21 | 27.10.21 | 01.12.21 

 
Die Sitzungen finden jeweils um 18.30 
Uhr, zur Wahrung der Abstandsregeln 
während der Corona-Pandemie im 
Ratssaal, Berliner Straße 202, 14547 
Beelitz, statt. Änderungen sind nicht 
ausgeschlossen und werden in den Be-
kanntmachungskästen veröffentlicht. 
Jacqueline Borrmann, Ortsvorsteherin 
Die Sprechstunde der Ortsvorste-

herin Beelitz wird nach  
telefonischer Voranmeldung 

durchgeführt:  0174 3346692 

 
 

Ortsteil Buchholz 
Ortsbeirat Buchholz: 09.07.21 

 
Veranstaltungsort jeweils in der 
„Gaststätte Drei Linden“ Buchholz, 
Chausseestraße 104. Veranstaltungsbe-
ginn jeweils 19.00 Uhr. 
Änderungen sind nicht ausgeschlossen 
und werden bekanntgegeben.  

 
 

Ortsteil Fichtenwalde 
Ortsbeirat Fichtenwalde: 25.06.2021 
Die Sitzung wird im Hans-Grade-Haus, 
Am Markt 1A, Fichtenwalde, durchge-

führt. Änderungen möglich. Bitte beach-
ten Sie die öffentlichen Aushänge. 
Petra Rimböck, Ortsvorsteherin 
Mario Wagner, Stellv. Ortsvorsteher 

 
 

Ortsteil Schlunkendorf 
Ortsbeirat Schlunkendorf 

21.09.21 | 14.12.21 
 

Beginn jeweils um 19.00 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus Schlunkendorf, 
Schlunkendorfer Dorfstraße 21. 
Änderungen sind nicht ausgeschlossen, 
bitte beachten Sie die öffentlichen Aus-
hänge. 

Ende des amtlichen Teils 

Sitzungstermine und Sprechzeiten 

Sprechstunde 
des Bürgermeisters 

 

20.07.2021 
14.09.2021 | 23.11.2021 
von 16.00 - 18.00 Uhr.  

 

Zur besseren Koordinierung und 
Vermeidung von langen Wartezei-
ten setzen Sie sich bitte mit dem 
Sekretariat unter (033204 / 391 31) 
in Verbindung.  
Vielen Dank! 
 

Ihr  
Bernhard Knuth 
Bürgermeister 

Zwillinge – Glück im 
Doppelpack:  

Elternbrief 2 – 2 Monate 
 

Sie sind gleich zweifache Eltern gewor-
den? Doppelten Glückwunsch, denn 
Ihre Babys sind etwas ganz Besonderes: 
Nur etwa 16 von 1000 Geburten sind 
Zwillingsgeburten. Das „doppelte 
Glück“ stellt Eltern aber auch vor die 
Herausforderung, für zwei Säuglinge 
gleichzeitig da zu sein. Manches, was 
bei einem Kind problemlos geht, ist bei 
zweien nicht so einfach – Füttern nach 
Bedarf etwa oder das wohlverdiente 
Nickerchen, wenn das Baby tagsüber 
ebenfalls schläft. Doch mit der Zeit und 
einer guten Organisation werden Sie 
Ihren Alltag in den Griff bekommen und 
Ihre eigene Routine entwickeln. Auch 
wenn Säuglinge natürlich noch keinen 
festen Rhythmus haben: Versuchen Sie, 
einen Arbeits- und Ruheplan zu erstel-
len, um Ihren Tag zu strukturieren. 
Wenn möglich: Füttern Sie beide Zwil-

linge, auch wenn vielleicht nur einer 
Hunger hat. Bereiten Sie so viel wie 
möglich vor, wenn gerade Zeit dazu ist. 
Um beide Babys gleichzeitig zu füttern 
– egal ob an der Brust oder mit der Fla-
sche – bedarf es einiger Übung. Wenn 
Ihnen das noch nicht gelingt, können Sie 
den wartenden Zwilling recht gut in 
einer Wippe beruhigen, bis er an der 
Reihe ist. Netzwerke sind für alle Eltern 
wichtig – für Zwillingseltern ganz be-
sonders. Holen Sie sich Unterstützung, 
spannen Sie Freunde, Verwandte und 
Besucher ein. Wie wäre es zum Bei-
spiel, wenn jeder, der zu Besuch kommt, 
etwas für Sie zu Essen mitbringt? 
Eine vernünftige Aufgabenverteilung ist 
für Zwillingseltern besonders wichtig. 
Sprechen Sie sich ab, wer welche Arbei-
ten übernimmt. Und versuchen Sie es so 
zu organisieren, dass jeder auch mal 
Zeit für sich hat. 
Die kostenlose Verteilung der ANE-
Elternbriefe im Land Brandenburg wird 
gefördert durch das Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Integration und 

Verbraucherschutz (MSGIV). Interes-
sierte Eltern können diesen und alle 
weiteren Briefe kostenfrei über die In-
ternetpräsenz des Arbeitskreises Neue 
Erziehung e. V. www.ane.de, oder per 
Email an ane@ane.de, über eine Sam-
melbestellung in Ihrer Kita oder per 
Telefon 030-259006-35 bestellen. Die 
Elternbriefe kommen altersentsprechend 
bis zum 8. Geburtstag in regelmäßigen 
Abständen nach Hause, auch für Ge-
schwisterkinder. 

Sabine Weczera M.A. 
Elternbriefe Brandenburg 
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